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Hortanmeldung Grundschule „Johannes Gutenberg“ 

Schuljahr  

 

Name des Kindes:…………………………………   Vorname des Kindes: ……………………………………………… 

geb. am: …………………………………..             Klasse:…………………………………… 

Wohnort:………………………………………………………………………………… 

Straße:…………………………………………………………………………………….. 

Name der Mutter:………………………………………………………………………………………. 

Name des Vaters:………………………………………………………………………………………. 

 

abweichende Adresse Mutter: ………………………………………………………………………………… 

 

abweichende Adresse Vater:………………………………………………………………………………….. 

Erreichbarkeit der Eltern während des Hortaufenthaltes des Kindes: 

Mutter:       Vater: 
 Festnetz: …………………………………  …………………………………………………….
      
    
 Handy:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Mail-Adresse:……………………………………………………………………………………………. 
 (Angabe freiwillig) 

 

Für das o.g. Kind besteht  
 
             gemeinsames Sorgerecht    alleiniges Sorgerecht 
 
Bei welcher Krankenkasse ist das Kind versichert? (Angabe freiwillig)   

 

…………………………………………………………………………………. 
 

Bei wem ist das Kind versichert?              Mutter                Vater  
 

Der Hortplatz wird benötigt ab:         
       ……………………………………………………… 
               25,00 €/Monat (Frühhort) 

         34,00 €/Monat (Nachmittagshort)                  
         59,00 €/Monat (Früh- und Nachmittagshort)   
      

   Frühhort  
Mo - Fr: 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr 

 

   Nachmittagshort  
Mo - Do: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   12:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
 

Früh- und Nachmittagshort 
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Hinweis: 
Gemäß dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz- KiFöG) in Verbindung mit 
der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt Wolmirstedt vom 
31.03.2016 und der Gebührensatzung der Stadt Wolmirstedt für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen bzw. Tagespflegestellen vom 01.07.2016 wird gemäß dem 
Kostentarif der Gebührensatzung eine monatlicher Kostenbeitrag (Elternbeitrag) erhoben. Der 
Kostenbeitrag ist jeweils am 15. Kalendertag des laufenden Monats zur Zahlung fällig.  
 
Für die Aufnahme in den Hort ist nach § 3 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung der Stadt Wolmirstedt ein schriftlicher Antrag des Sorgeberechtigten 
erforderlich. Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der Betreuung zu stellen. 
 
Die Abmeldung eines Hortkindes kann nach § 6 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung der Stadt Wolmirstedt mit einer Frist von 4 Wochen vierteljährlich zum 
31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines jeden Jahres vorgenommen werden. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann abweichend von der Frist ein anderer Abmeldetermin 
als Einzelfallentscheidung zugelassen werden. Abmeldungen bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
 
 …………………………………   …………………………………………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten    
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Nachfolgende Angaben sind für den Aufenthalt im Hort erforderlich: 
 
Mein Kind darf den Hort allein verlassen. 
 
          ja Tag: …………………………………         Uhrzeit:………………………………………………… 
 
          nein 
 
Dauervollmacht 
Mein Kind darf immer von folgenden Personen abgeholt werden: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………          
Name       Name 
 
 
 
 
………………………………………………………......................................................................................................................... 
Name       Name 

 
 
Mein Kind ist 
 
 Schwimmer  Nichtschwimmer 
 
Schwimmstufe:  ………………………………….. 

 
Baden erlaubt?     ja                  nein 
 
Rutschen erlaubt?     ja                  nein 
 
 
Ich stimme der Nutzung von Hortkarten/ Hortausweisen (Karte mit Foto) zu. 
 
      ja       nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf der Homepage des Hortes oder in 
der Presse (z.B. Volksstimme, Generalanzeiger) veröffentlich werden. 
  
       ja                  nein 
 
 
Impfschutz gegen Masern liegt vor (Masernschutzgesetz gültig seit 01.03.2020) 
 
       ja                      nein 
 
 
       Nachweis ist beigefügt 
 
 
       Nachweis wird nachgereicht bis 31.07.2023 
 
 
 
…………………………………………….   …………………………………………………………………………. 
Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten    

 


